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Sachverhalt:

In seiner Sitzung am 30.10.2019 wurde dem Planungs- und Umweltausschuss ein 
Werkstattbericht zu dem vom Ingenieurbüro Weinkopf erstellten Konzept zur Neuordnung 
der Fuß- und Radverkehrsanlagen auf dem Bienroder Weg vorgestellt. Das Konzept war 
aufgrund eines Ratsbeschlusses (DS 17-04831) beauftragt worden.
Die Ergebnisse der konzeptionellen Bearbeitung in Varianten sind dieser Mitteilung in Form 
von Querschnitten, Lageplänen und Detailskizzen beigefügt.

Ziel der Planung ist die Schaffung einer sicheren, begreifbaren und möglichst konsistenten 
Führung des Radverkehrs sowie komfortabler Gehwege im Verlauf des Bültenwegs/
Bienroder Wegs. 

Zu diesem Zweck ist der Straßenzug zwischen der Hagenring und dem Steinriedendamm 
abschnittsweise betrachtet worden. Im Abschnitt Hagenring – Nordstraße wird kein 
Veränderungsbedarf gesehen.

Die Abschnittsbildung ergibt sich aus ihrem jeweiligen Charakter und der Querschnittsbreite 
des öffentlichen Straßenraums unter Berücksichtigung z. B. der vorhandenen 
Straßenbäume, der Nutzung bzw. des Vorhandenseins angrenzender Bebauung und der 
sich daraus ergebenden Ansprüche an den Straßenraum. Für jeden dieser Abschnitte wurde 
in Varianten geplant.

Dem ursprünglichen Arbeitsauftrag folgend, sind dabei zunächst nur die Seitenbereiche 
betrachtet worden. Dabei hat sich gezeigt, dass insbesondere in den heute kritischen 
Bereichen 2 und 3 (Nordstraße bis Ringgleis/Gotenweg) keine richtlinienkonformen, sicheren 
und zukunftsfähigen Rad- und Fußverkehrsanlagen allein unter Inanspruchnahme der 
außerhalb der Borde liegenden Flächen möglich sind.

Der Verwaltung erschien es in dieser Situation sinnvoll und erforderlich, den Arbeitsauftrag 
des Rates etwas umfassender zu interpretieren und zusätzlich auch Varianten darzustellen, 
die gute Radverkehrslösungen darstellen, aber eine Neuaufteilung der Flächen teilweise zu 
Lasten anderer Verkehrsteilnehmer - z. B. des ruhenden Kfz-Verkehrs im Abschnitt 2 
(Nordstraße bis Am Bülten) - erfordern (z. B. Variante 4 im Abschnitt 2). 
Die Varianten sind im Querschnitt jeweils dem Bestand gegenübergestellt. 
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Die Planung enthält Aussagen zu Realisierungskosten der einzelnen Abschnitte und 
Varianten. Die erforderlichen zusätzlichen Planungskosten könnten mit ca. 10 % der 
Baukosten angesetzt werden.

Eine Entscheidung für die jeweilige Vorzugsvariante in den einzelnen Abschnitten steht nach 
Auffassen der Verwaltung derzeit nicht an, da im Haushalt keinerlei Finanzmittel für eine 
Realisierung eines Umbaus des Bienroder Weges enthalten sind. 

Hinweise zu einem möglichen weiteren Vorgehen:

Im Verlauf des Planungsprozesses ist nach Betrachtung der Kosten für die einzelnen 
Abschnitte und Varianten deutlich geworden, dass eine vollständige Umsetzung einer 
Vorzugsvariante eine ganz erhebliche finanzielle Anstrengung darstellen würde.
Der Verwaltung erscheint es daher sinnvoll zu sein, über eine abschnittsweise Realisierung 
des Konzeptes nachzudenken.

Die Verwaltung empfiehlt in diesem Zusammenhang zuerst an die Bereiche zu denken, in 
denen das Defizit im Bereich des Rad- und Fußgängerverkehrs besonders groß ist. Die 
Verwaltung hat bei der Begleitung der Planung des Büros den Eindruck gewonnen, dass 
insbesondere die Abschnitte 2, 3 und 4 (von der Nordstraße bis zur Siegfriedstraße) die 
größten Defizite aufweisen. Diese Bereiche weisen zudem aufgrund des Campus Nord der 
TU Braunschweig die größten Radverkehrsmengen des Straßenzugs auf.

Leuer

Anlage/n:
Anlage 1: Übersichtsplan
Anlage 2 a-c: Bereich 1 (Lageplan, Fotos)
Anlage 3 a-l: Bereich 2 (Lagepläne, Querschnitte, Fotos)
Anlage 4 a-e: Bereich 3 und 4 (Lagepläne, Querschnitte, Foto)
Anlage 5 a-c: Bereich 5 (Lageplan, Querschnitt, Foto)
Anlage 6 a-b: Bereich 5 und 6 (Lagepläne)
Anlage 7 a-c Bereich 7 (Lagepläne)
Anlage 8 a-h: Bereiche 8 und 9 (Lagepläne, Querschnitte, Fotos)
Anlage 9 a: Kosten
Anlage 10 a-p: Allgemeine Infos aus dem Vortrag (über die Anlagen 1-9 hinausgehend
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Anlage 1 - Übersichtsplan
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�%LHQURGHU�:HJ��LQ�%UDXQVFKZHLJ
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�/lQJH�FD��������P�

3ODQXQJV��XQG�8PZHOWDXVVFKXVV
6WDGW�%UDXQVFKZHLJ

����������
���8KU

$QODJH���D

TOP 3.2.1

40 von 82 in Zusammenstellung



 
 

Aufgabe: 
 
Ä'LH�9HUZDOWXQJ�ZLUG�JHEHWHQ��I�U�GHQ�%LHQURGHU�
Weg (einschließlich des Restabschnittes des 
Bültenweges zwischen dem Kloster Albertus 
Magnus und dem Beginn des Bienroder Weges) 
ein Konzept zur Neuordnung der Nebenanlagen 
(Fuß und Radverkehr) zu erarbeiten. Hierbei soll 
auch eine Kostenermittlung für einen möglichen 
auf Basis des Konzeptes zu realisierenden 
Umbau der Nebenanlagen durchgeführt werden. 
Bei dem Konzept ist der Erhalt der Straßenbäume 
vorzusehen.³  

$QODJH���E�

TOP 3.2.1
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Four Types of Cyclists

„60 % Interessiert, aber besorgt“

•  60 Prozent sind interessiert, aber besorgt: Diese 

Mehrheit in der Bevölkerung hat grundsätzlich In-

teresse, Rad zu fahren, wird aber häufi g durch die 

fehlende separate Radverkehrsinfrastruktur davon 

abgehalten. Diese Menschen fahren gerne Rad, aber 

nur auf stressarmen Strecken. Sie bevorzugen be-

sonders sichere Radverkehrsanlagen. 60 Prozent 

dieser Gruppe sind Frauen, Kinder (und deren Eltern) 

sowie ältere Menschen.

„0,5 % Stark und Furchtlos“

•  0.5 Prozent der Einwohner einer Stadt sind stark 

und furchtlos: Sie fahren selbstbewusst und ohne 

Angst Fahrrad. Sie benötigen keine separate Rad-

verkehrsinfrastruktur, lehnen diese teilweise sogar 

dezidiert ab. 85 Prozent der Gruppe sind Männer, 90 

Prozent davon zwischen 18 und 40 Jahre alt.

„6,5 % Begeistert und überzeugt“

•  6,5 Prozent sind begeisterte und überzeugte Rad-

fahrende: Sie fahren mit wenig Angst, allerdings 

nicht unter allen Umständen. Wenn vorhanden, 

nutzen auch sie gerne eine gut ausgebaute Radver-

kehrsinfrastruktur. 75 Prozent davon sind Männer, 

80 Prozent sind im Alter zwischen 18 und 54 Jahren.

„33 % Auf keinen Fall!“

•  33 Prozent sagen „No way, no how“ – auf keinen Fall: 

Sie sind in keinem Fall für das Radfahren zu gewin-

nen, aus gesundheitlichen Gründen nicht dazu in 

der Lage oder sie müssen zu lange Distanzen zu-

rücklegen.

Quelle: adfc - So geht Verkehrswende
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”72% der Radfahrenden ist es wichtig oder sehr wichtig, 

vom Autoverkehr getrennt zu sein."

QUELLE:   

ADFC-Fahrradklima-Test 2016

Roger Gellers Typologie wurde seitdem durch mehrere Studien von Jennifer Dill, Professorin an der Portland State 

University, wissenschaftlich bestätigt. Sie gilt zusammen mit den vom Washingtoner Mineta Transportation Institut 

entwickelten Stress-Leveln (LTS 1-4) von unterschiedlichen Radverkehrsführungen als gut übertragbar auf andere 

Städte (vgl. Dill 2012, 2014, 2016, Mineta 2012). Mittlerweile gehören die „Four Types“ zu den Grundlagen der Radver-

kehrsförderung in den USA und in vielen Städten weltweit.

Dass die Typologie der „Four Types of Cyclists“ auch für Deutschland zutreffend sein dürfte, verdeutlichen seit Jahren 

die Ergebnisse aus den beiden bundesweit größten Befragungen zum Radverkehr in Deutschland, dem Fahrrad-Mo-

nitor und dem ADFC-Fahrradklima-Test: Danach würde auch in Deutschland die Mehrheit der Menschen gerne Fahr-

rad fahren, ein Großteil fühlt sich aber im Straßenverkehr nicht sicher genug. Dies trifft besonders auf vielbefahrene 

Straßen zu, auf denen Radfahrer zusammen mit den Autos „auf der Fahrbahn ohne markierte Fahrspur“ fahren 

müssen, aber auch auf abmarkierten Schutzstreifen. Selbst viele routinierte Alltagsradfahrende möchten lieber vom 

Kfz-Verkehr getrennt fahren (vgl. Fahrrad-Monitor 2017, ADFC-Fahrradklima-Test  2016, UDV 2018).

Der ADFC hat den Ansatz der „Four Types of Cyclists“ 2013 nach Deutschland gebracht. Mit diesem Konzept stellt 

der ADFC die Verkehrsplanung in Deutschland vom Kopf auf die Füße. Nicht mehr das Fahrrad als Verkehrsmittel ist 

der Ansatz für die Konzipierung des Radverkehrs, sondern der Fahrrad fahrende Mensch. Auf der Basis dieses radikal 

neuen Ansatzes entwickelte der ADFC die im nächsten Kapitel vorgestellten „Leitlinien des ADFC für eine sichere, 

zukunftsfähige Radverkehrsinfrastruktur“.

3. Four Types of CyclistsQuelle: adfc - So geht Verkehrswende
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Infrastrukturleitlinien: 

 
Radverkehrsinfrastruktur muss Sicherheit, 
Sicherheitsgefühl und Komfort bieten.  
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5. Stressarmes Radfahren

Level of traffi c stress

Stress ist ein zentrales Entscheidungskriterium bei der Wahl eines Verkehrsmittels. Empfi nden die Menschen bei 

einem bestimmten Verkehrsmittel ein hohes Stresspotenzial, werden sie sich für ein anderes entscheiden. Der emp-

fundene oder befürchtete Stress richtet sich dabei nach den Streckenabschnitten, an denen der Stress am größten 

ist. Beispielsweise wird eine Kreuzung mit hohem Stresslevel auf einer ansonsten problemlos mit dem Rad zu be-

fahrenden Strecke dazu führen, dass das Fahrrad nicht gewählt wird. 

Die Anwendung der ADFC-Leitlinien für eine sichere und 

komfortable Radverkehrsinfrastruktur und die Entschei-

dung für eine konkrete Führungsform kann daher nur ziel-

führend sein, wenn damit weitestgehend stressfrei zu be-

fahrende Radverkehrsverbindungen geschaffen werden. 

Ein gute fachliche Grundlage für die Schaffung stres-

sarmer Netze hat das Mineta Transportation Institute 

Washington 2012 mit der Studie „Low-Stress Bicycling 

and Network Connectivity“ vorgelegt. Diese defi niert 

vier unterschiedliche Stresslevel (LTS 1-4) von Straßen/

Radverkehrsverbindungen und beschreibt, für welche 

Nutzergruppen diese geeignet sind. Die LTS-Bewertung 

wurde so konzipiert, dass sie den Kategorien der „Four 

Types of Cyclists“ entspricht, wobei die Bandbreite vom 

niedrigsten Stressniveau (LTS 1) bis zu den höchsten 

Stressfaktoren (LTS 4) reicht. In ihrem Kern zeigen die 

LTS-Werte, dass der Stress zunimmt, wenn das Kfz-Auf-

kommen zunimmt und die Trennung zwischen den Rad-

fahrenden und dem Kfz-Verkehr abnimmt.

„Level of traffi c stress“ – Die Kriterien für das Niveau der Verkehrsbelastung (nach Peter Furth)

LTS 1: Sehr niedriger Stress, für die meisten Kinder 

geeignet 

Die Radverkehrsanlagen sind stark von jeglichem ande-

ren Verkehr getrennt, außer bei niedrigen Geschwindig-

keiten und geringem Verkehrsaufkommen. Kreuzungen 

sind auch für geübte Kinder leicht zu passieren. Sie sind 

sicher und komfortabel genug für Kinder und alle, die 

bereit sind, auf ein Fahrrad zu steigen.

LTS 2: Geringer Stress, für die meisten Erwachsenen 

(ca. 50 %) geeignet 

Außer in Verkehrssituationen mit wenig Kraftfahrzeug-

verkehr und bei geringen Geschwindigkeiten sind Rad-

verkehrsanlagen vorhanden. An mehrspurigen Straßen 

und bei höheren Geschwindigkeiten sind diese vom 

Kfz-Verkehr physisch getrennt. Kreuzungen sind für die 

meisten Erwachsenen leicht zu bewältigen. Dieses Ni-

veau ist angenehm und komfortabel für die meisten Er-

wachsenen, besonders für diejenigen, die als „interessiert, 

aber besorgt“ eingestuft werden. Level 2 entspricht den 

Entwurfskriterien für niederländische Führungsformen.

LTS 3: Moderater Stress, für einige Erwachsene 

(ca. 10 %) geeignet

Level 3 umfasst die Nutzung von ungeschützten Rad-

verkehrsanlagen bei moderaten Geschwindigkeiten (bis 

Tempo 50) und an mehrspurigen Straßen. Kreuzungen 

können stressig sein, werden aber noch als annehmbar 

sicher angesehen. Dieses Niveau ist akzeptabel für Rad-

fahrende, die „begeistert und überzeugt“ sind, die aber 

komfortablere Radverkehrsanlagen bevorzugen.

LTS 4: Hoher Stress, für sehr wenige Erwachsene 

(ca. 4 %) geeignet

Der Radverkehr fährt im Mischverkehr auf der Fahrbahn 

ohne jegliche Radverkehrsanlagen, bei mittleren bis ho-

hen Kfz-Geschwindigkeiten (50 km/h und mehr) oder 

auf ungeschützten Radverkehrsanlagen an vielbefahre-

nen Straßen im direkten Kontakt zum Hochgeschwin-

digkeitsverkehr. Das Passieren von Kreuzungen kann ge-

fährlich sein. Dieses Niveau wird nur von sehr wenigen 

Erwachsenen akzeptiert, die auch als „stark und furcht-

los“ bezeichnet werden. Für die meisten Menschen ist 

Level 4 höchst unangenehm und nicht akzeptabel.

14  | 5. Stressarmes Radfahren

LTS 4 LTS 3 LTS 2 LTS 1

Die Studien zu den „Four Types of Cyclists“ und „Low-Stress Bicycling and Network 

Connectivity“ bilden zusammen mit den ADFC-Leitlinien und den folgenden Kriterien für 

die Wahl bestimmter Führungsformen eine praxisnahe Planungsgrundlage für Radver-

kehrsanlagen, die von den Menschen gewollt und genutzt werden.

  Steigerung des Sicherheits- und Komfortgefühl von Radfahrenden im Straßenverkehr

Quelle: adfc - So geht Verkehrswende
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Für weitere Erläuterungen stehen wir Ihnen 
sehr gern zur Verfügung. 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-11842
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Errichtung eines Fledermausturms im Bereich des Dowesees
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Datum:
21.11.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 331 Nordstadt (zur Kenntnis) 28.11.2019 Ö
Planungs- und Umweltausschuss (zur Kenntnis) 05.12.2019 Ö
Grünflächenausschuss (Entscheidung) 11.12.2019 Ö

Beschluss:
Der Errichtung eines Fledermausturmes auf dem Gelände des Schul- und Bürgergartens 
wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Zuständigkeit
Im Sinne von § 76 Abs. 2 S. 1 NKomVG handelt es sich bei der Entscheidung über die 
Verortung eines Fledermausturmes auf dem Gelände des Schul- und Bürgergartens um eine 
Angelegenheit, über die weder der Rat, der Hauptverwaltungsbeamte oder die 
Stadtbezirksräte zu beschließen haben. Daher besteht eine grundsätzliche 
Beschlusszuständigkeit des Verwaltungsausschusses, welche jedoch
gem. § 6 Nr. 6 der Hauptsatzung der Stadt auf den Grünflächenausschuss übertragen 
wurde.

Begründung
Fledermäuse sind seit Jahrzehnten eine der am stärksten gefährdeten Tiergruppen Europas. 
Alle Fledermäuse sind geschützt und stehen auf der Roten Liste gefährdeter Tierarten 
Niedersachsens. In der FFH-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft (92/43/EWG) werden 
alle Fledermausarten in Anhang-IV als besonders schützenswert aufgeführt.

Seit Mitte des 20. Jahrhunderts erfuhren die Fledermausbestände Europas teilweise 
dramatische Bestandseinbrüche. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Insbesondere die 
gebäudebewohnenden Fledermäuse erfuhren eine gewaltige Dezimierung durch direkten 
Quartierverlust. Gebäudesanierungen und moderne Bauweisen bieten keine geeigneten 
Quartierstrukturen mehr für die spaltenbewohnenden Arten.

Im Zusammenhang mit der Realisierung des Bebauungsplanes „AW107 – Berliner Platz-
Nordost“ (Brawo-Park) waren vom Vorhabenträger unter anderem Nisthilfen für Fledermäuse 
zu installieren. Ein Teil dieser Ersatzquartiere soll nicht Vorort, sondern mit diesem 
Fledermausturm geschaffen werden.

Durch Initiative der unteren Naturschutzbehörde soll ein am Institut für 
Landschaftsarchitektur der TU Braunschweig von Studenten entwickelter Fledermausturm, 
der diesen spaltenbewohnenden Fledermausarten als Quartier dienen soll, hierfür genutzt 
werden und als Pilotprojekt zur Realisierung kommen (siehe Perspektive Fledermausturm in 
der Anlage).
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Dabei wurde besonderer Wert sowohl auf die Nutzbarkeit durch die Fledermäuse als auch 
das architektonische Erscheinungsbild gelegt. Dieser Fledermausturm sollte zunächst am 
Südufer, im Schul- und Bürgergarten am Dowesee errichtet werden (siehe Vorlagen 18-
06479 und 19-10217). Der Baugrund hat sich jedoch als ungeeignet erwiesen, weshalb eine 
Verlegung in den Randbereich des Lehr- und Versuchsgarten des Landesverbandes 
Braunschweig der Gartenfreunde e.V., der diesen Grundstücksteil von der Stadt gepachtet 
hat, erfolgen soll (siehe Standort Fledermausturm in der Anlage). Der Landesverband hat 
dem Bau zugestimmt.

Die Finanzierung des Projektes erfolgt durch den Vorhabenträger des Bebauungsplans, der 
damit seine o. a. Verpflichtung bezüglich der ihm aufgegebenen, artenschutzrechtlichen 
Kompensationsmaßnahme aus den Festsetzungen erfüllt.

Es wird angestrebt, dass der Fledermausturm in das Eigentum der Stadt Braunschweig 
übergeht. Eventuelle Instandhaltungsmaßnahmen werden vom Fachbereich Stadtgrün und 
Sport übernommen.

Leuer

Anlage/n:

Perspektive Fledermausturm
Standort Fledermausturm
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Standort für den Fledermausturm auf dem Gelände des Landesverbandes Braunschweig der 

Gartenfreunde e.V., Rühmer Weg 50, 38112 Braunschweig 

TOP 3.2.2

58 von 82 in Zusammenstellung



A b s e n d e r :

SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 331 19-12251
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Fußgängersituation Bereich Altentagesstätte Ottenroder Straße
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
14.11.2019

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 331 Nordstadt (Entscheidung) 28.11.2019 Ö

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt die  im Sachverhalt als A,B,C und D aufgeführten 
Maßnahmen zur Verbesserung des Fußgängerverkehrs im Bereich des Altenheimes/-
tagesstätte Ottenroder Straße in Verbindung mit der Stadtbahnhaltestelle durchzuführen.

Sachverhalt:
Auf Antrag des Bezirksrates waren vor einiger Zeit Verbesserungen für die 
Fußgängerverbindung Altenheim und Stadtbahnhaltestelle durchgeführt worden, die zum 
Teil durch wieder Entfernen der neuen Beschilderung wieder verschlechtert wurde. Es ist 
auch nach Einführung einer Fahrradstraße im Bereich der Ottenroder Straße keine 
Verbesserung für die Fußgänger in diesem Bereich (vorrangig ältere Menschen mit 
Behinderungen, Rollator- und Rollstuhlfahrer) keine Verbesserung eingetreten. Es ist eher 
schlimmer geworden, Radfahrer benutzen den Stichweg weiterhin als Abkürzung z. T. mit 
hoher Geschwindigkeit.
Es sollten folgende Maßnahmen (in der Karte als A.B.C und D eingezeichnet) durchgeführt 
werden:

A: auf der Fahrbahn in der Kurve der Ottenroder Straße sollten (wie auch an anderen 
Stellen) ein Fahrradstraßenzeichen mit Verlaufpfeilen in den beiden Hauptrichtungen des 
Straßenverlaufes aufgetragen werden!

B: hier muß ein blaues Schild mit weißem Fußgänger als Vorrang für Fußgänger aufgestellt 
werden

C: hier muß ein Schild "Verbot für Radfahrer" (schwarzes Rad im roten Ring) aufgestellt 
werden

D: hier muß eine Sperre (durchgängig für Kinderwagen, Rollatoren und Rollstühle) in Form 
einer doppelten Wegsperre (Stahlrohrbogen) über die gesamte Breite des Stichweges fest 
eingebaut werden, um die Geschwindigkeit von falschfahrenden Radfahrern 
herauszunehmen!

gez.

Peter Kranz

Anlagen: Plan mit Einzeichnungen
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-11674
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen
- Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung -
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
14.11.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 131 Innenstadt (Anhörung) 01.10.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Östliches Ringgebiet (Anhörung) 23.10.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Timmerlah-Geitelde-Stiddien 
(Anhörung)

24.10.2019 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Heidberg-Melverode (Anhörung) 28.10.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 224 Rüningen (Anhörung) 05.11.2019 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 331 Nordstadt (Anhörung) 28.11.2019 Ö
Bauausschuss (Vorberatung) 03.12.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 10.12.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 17.12.2019 Ö

Beschluss:

„Gemäß § 3 Abs. 2 und § 9 der Straßenausbaubeitragssatzung (ABS) der Stadt 
Braunschweig vom 11. Mai 2010 in der jetzt geltenden Fassung wird für den Ausbau der 
nachfolgend unter Ziffer I aufgeführten Straßen die Aufwandsspaltung und für die unter 
Ziffer II aufgeführten Straßen die Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung beschlossen.

I. Aufwandsspaltung

1.1 Steintorwall

Erneuerung der Fahrbahn der Verkehrsanlage „Steintorwall“ zwischen 
Leonhardstraße und Museumstraße

1.2 Westerbergstraße

Erneuerung der Fahrbahn der Verkehrsanlage „Westerbergstraße“ zwischen der 
Ortsdurchfahrtsgrenze der K 24 und Thiedestraße (innerorts Rüningen)

1.3 Timmerlahstraße

Erneuerung der Fahrbahn der Verkehrsanlage „Timmerlahstraße“ (L 473, Abschnitt 
110, zwischen den Stationen 1,540 und 0,371 - innerorts Timmerlah -)

1.4 Hagenring

Erneuerung der Fahrbahn westlich der Mittelinsel der Verkehrsanlage „Hagenring“ 
zwischen Gliesmaroder Straße und Rebenring
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1.5 Neue Straße

Erneuerung der Fahrbahn und der Parkflächen südlich der Mittelinsel der öffentlichen 
Verkehrsanlage „Neue Straße“ zwischen Schützenstraße und Gördelingerstraße

1.6 John-F.-Kennedy-Platz

Erneuerung der Fahrbahn, des Radweges, des Gehweges und der 
Straßenoberflächenentwässerung auf der Westseite der Verkehrsanlage „John-F.-
Kennedy-Platz“ zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Augusttorwall

1.7 Glogaustraße

Erneuerung der Fahrbahn der Verkehrsanlage „Glogaustraße“ zwischen Leipziger 
Straße und Waldenburgstraße sowie zwischen Görlitzstraße und Schlesiendamm 
(Teilstreckenausbau)

II. Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung

2.1 Geiteldestraße

Erneuerung der Fahrbahn der Verkehrsanlage „Geiteldestraße/Rüningenstraße“ 
zwischen der Straße Am Friedhof und Steinbergstraße

2.2 John-F.-Kennedy-Platz/Lessingplatz

Erneuerung der Fahrbahn der Verkehrsanlage „John-F.-Kennedy-Platz/
Lessingplatz/Bruchtorwall/Kalenwall“ zwischen Auguststraße und Lessing-
platz (Verlängerung Hinter Ägidien).“

Sachverhalt:

Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG i. V. m. 
§ 3 Abs. 2 Satz 3 der Straßenausbaubeitragssatzung. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnormen 
handelt es sich bei der Vorlage über die Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung um einen 
Beschluss, für den der Rat zuständig ist.

Aufwandsspaltung:

Bei den o. g. Erneuerungen von einzelnen Teilanlagen verschiedener Straßen handelt es 
sich um straßenausbaubeitragspflichtige Maßnahmen.

Von der Möglichkeit der Vorfinanzierung der Straßenausbaubeiträge über einen 
Aufwandsspaltungsbeschluss war in der Vergangenheit abgesehen worden, da grundsätzlich 
ohne einen entsprechenden Aufwandsspaltungsbeschluss auch keine Verjährungsfristen für 
die Straßenausbaumaßnahmen zu laufen begannen. Einnahmeverluste konnten damit nicht 
entstehen.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 5. März 2013 – 1 BvR 2457/08 – 
entschieden, dass Abgaben zum Vorteilsausgleich nicht zeitlich unbegrenzt nach Erlangen 
des Vorteils festgesetzt werden können. Dem Gesetzgeber obliegt es, einen Ausgleich zu 
schaffen zwischen dem Interesse der Allgemeinheit an Beiträgen für solche Vorteile 
einerseits und dem Interesse des Beitragsschuldners andererseits, irgendwann Klarheit zu 
erlangen, ob und in welchem Umfang er zu einem Beitrag herangezogen werden kann.
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Der niedersächsische Landesgesetzgeber hat das Niedersächsische 
Kommunalabgabengesetz (NKAG) vom 20. April 2017 daher durch § 11 Absatz 3 Nr. 1 
NKAG ergänzt. Hiernach ist die Festsetzung eines Beitrages auch dann nicht mehr zulässig, 
wenn das Entstehen der Vorteilslage (Zeitpunkt der technischen Herstellung) mindestens 20 
Jahre zurückliegt. Liegt der Zeitpunkt der Vorteilslage mehr als 20 Jahre zurück, können die 
Beiträge nicht mehr erhoben werden, selbst wenn die eigentlichen Verjährungsfristen 
aufgrund fehlender Ratsbeschlüsse über die Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung noch 
nicht laufen.

Aufgrund dieser niedersächsischen gesetzlichen Regelung wird zeitnah die Erhebung der 
Straßenausbaubeiträge erfolgen und die erforderlichen Voraussetzungen für die 
rechtmäßige Beitragserhebung (hier: Aufwandsspaltungsbeschluss bzw. Aufwandspaltungs- 
und Abschnittsbildungsbeschluss) geschaffen.

Bei der Glogaustraße handelt es sich um einen Teilstreckenausbau. Der Bereich der 
Glogaustraße zwischen Waldenburgstraße und Görlitzstraße ist in einem guten Zustand und 
war nicht erneuerungsbedürftig.

Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung:

Zusätzlich zum erforderlichen Aufwandsspaltungsbeschluss ist in der Verkehrsanlage 
„Geiteldestraße/Rüningenstraße“ und der Verkehrsanlage „John-F.-Kennedy-
Platz/Lessingplatz/Bruchtorwall/Kalenwall“ ein Abschnittsbildungsbeschluss nötig.

Die Verkehrsanlage „Geiteldestraße“ beginnt aus beitragsrechtlicher Sicht bei der Straße Am 
Friedhof und geht dann in die Rüningenstraße über und endet dann an der 
Ortsdurchfahrtsgrenze der Rüningenstraße. Innerhalb dieser Verkehrsanlage wurde nur die 
Fahrbahn zwischen der Straße Am Friedhof und der Steinbergstraße erneuert.

Die Verkehrsanlage „John-F.-Kennedy-Platz/Lessingplatz/Bruchtorwall/Kalenwall“ beginnt 
aus beitragsrechtlicher Sicht als John-F- Kennedy-Platz an der Auguststraße und geht dann 
in die Straßen „Lessingplatz“, „Bruchtorwall“ und „Kalenwall“. Sie endet an der Kreuzung 
Europaplatz/Gieseler. Hier wurde bzw. wird nur der Bereich zwischen Lessingplatz 
(Verlängerung Hinter Ägidien) und Auguststraße erneuert.

Die Realisierung der Fahrbahnerneuerung auf der gesamten Länge der o. g. 
Verkehrsanlagen erfolgt kurz- bzw. mittelfristig abschnittsweise, sodass auch eine 
abschnittsweise Abrechnung der Straßenausbaubeiträge sinnvoll und erforderlich ist.

Der Fachbereich Tiefbau und Verkehr hat Informationsveranstaltungen über die 
Straßenausbaubeitragspflicht und die zu erwartenden Beitragshöhen durchgeführt.

Für die beitragspflichtigen Eigentümer ergeben sich durch diesen formellen Ratsbeschluss 
keine Veränderungen gegenüber den in den Informationsveranstaltungen vorgestellten 
Berechnungen der Straßenausbaubeiträge.

Leuer

Anlage/n:
Anlagen 1.1 bis 1.7: Aufwandsspaltung
Anlagen 2.1 und 2.2: Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-12265
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Bebauungsplan "Wendenring-Nord", HA 143
Stadtgebiet zwischen Feuerwehrstraße, Hasenwinkel, Wendenring 
und Tunicastraße
Aufstellungsbeschluss
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Datum:
21.11.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 331 Nordstadt (Anhörung) 28.11.2019 Ö
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 05.12.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 10.12.2019 N

Beschluss:

"Für das im Betreff genannte und in Anlage 2 dargestellte Stadtgebiet wird die Aufstellung 
des Bebauungsplanes „Wendenring-Nord“, HA 143, beschlossen.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 Abs. 2 S. 1 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG). Im Sinne dieser 
Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung über Aufstellung von Bauleitplänen 
(Flächennutzungsplan / Bebauungsplan) um eine Angelegenheit, über die weder der Rat 
oder die Stadtbezirksräte zu beschließen haben, noch der Hauptverwaltungsbeamte 
zuständig ist. Daher besteht eine Beschlusszuständigkeit des Verwaltungsausschusses. 
Diese wurde auch nicht auf einen Ausschuss gemäß § 6 Hauptsatzung übertragen. Daher 
bleibt es bei der Zuständigkeit des Verwaltungsausschusses.

Planungsziel und Planungsanlass

Seit dem Jahr 2018 wird in Braunschweig erörtert, an welchem Standort die 6. Integrierte 
Gesamtschule (IGS) realisiert werden kann. Aufgrund hoher Anmeldezahlen sowie mangelnder 
Kapazitäten, bleibt vielen Schülerinnen und Schülern der Unterricht an einer IGS verwehrt.

Der Rat der Stadt Braunschweig hat beschlossen, den Standort „Tunicagelände“ für den Bau 
einer neuen IGS zu nutzen. Entscheidungsgrundlage hierfür sind die Ergebnisse einer 
Machbarkeitsstudie (s. Beschlussvorlage 19-11798). Der Gutachter der Studie kam zu dem 
Ergebnis, dass in der Gesamtbewertung die Sachargumente eindeutig für die Standort-
alternative „Tunicagelände“ sprechen.

Eine entscheidende Voraussetzung ist die ausreichende Größe des Grundstücks. Hinzu 
kommt, dass sich das Grundstück im Eigentum der Stadt Braunschweig befindet, was eine 
wesentliche Realisierungsvoraussetzung darstellt.

TOP 6

73 von 82 in Zusammenstellung



Neben dem Schulsport dient die bestehende Tunicahalle vorwiegend als Heimat der Sport-
arten Basketball sowie Volleyball, ist jedoch baulich abgängig. Das Projekt sieht vor, das 
aktuelle Bestandsgebäude (Tunicahalle) im Zuge der Neubebauung abzureißen und für die 
heutigen Nutzungen Ersatz an anderer Stelle zu schaffen.

Das Gelände besitzt kaum städtebauliche Einschränkungen und ist aufgrund seiner Größe 
für viele unterschiedliche Bebauungskonzepte geeignet. Durch die öffentliche Nord-Süd-
Wegeverbindung besteht eine Anbindung zum Ringgleis im Norden bzw. zur Innenstadt im 
Süden. Zudem besteht ab dem Jahr 2027 die Chance, das Tankstellengrundstück am 
Wendenring mit einzubeziehen und so das Grundstück zum Wendenring hin zu erweitern 
und dort eine Adresse auszubilden.

Laut Schätzungen des Gutachters kann der Schulbetrieb nach ca. 5 - 6 Jahren 
aufgenommen werden.

Gegenwärtig gilt auf dem Grundstück der Bebauungsplan HA 65, der eine öffentliche Frei-
fläche mit der Zweckbestimmung „Sport- und Erholungsfläche“ festsetzt. Zur Umsetzung der 
6. IGS ist somit eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. Vorgesehen ist die 
Ausweisung einer Fläche für Gemeinbedarf. Im Zuge der Planung soll das Planungsrecht im 
Bereich der neuen Feuerwehr-Leitstelle angepasst werden. Eine Änderung des Flächen-
nutzungsplanes ist nicht erforderlich.

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt die Aufstellung des Bebauungsplanes „Wendenring-Nord“, HA 143.

Hornung

Anlage/n:

Anlage 1: Übersichtskarte
Anlage 2: Geltungsbereich
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-11987
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Industriepfad am Ringgleis
Nordbahnhof - 3. Bauabschnitt
Organisationseinheit:
Dezernat III 
61 Fachbereich Stadtplanung und Umweltschutz

Datum:
28.10.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 331 Nordstadt (Entscheidung) 28.11.2019 Ö

Beschluss:

„Der Ergänzung des Industriepfades am Ringgleis im Bereich Nordbahnhof mit Kosten in 
Höhe von 54.000 € wird zugestimmt.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz des Stadtbezirksrates

Die Beschlusskompetenz des Stadtbezirksrates 331 ergibt sich aus § 93 Abs. 1 Nrn. 5, 10 
und 11 NKomVG. Im Sinne dieser Zuständigkeitsnorm handelt es sich bei der Aufstellung 
der Industriecontainer um eine Maßnahme zur Pflege des Ortsbildes und der Kunst im Stadt-
bezirk sowie der Repräsentation des Stadtbezirks, für die der Stadtbezirksrat 331 beschluss-
zuständig ist.

Hintergrund

Im Rahmen der EU-Fördermaßnahme „Entwicklung des Areals Westbahnhof“ wurde das 
Einzelprojekt „Industriepfad“ im Jahr 2014 gestartet. 

Seitdem wurden am Ringgleis an den Standorten Westbahnhof und im Bereich der Hildes-
heimer Straße mit sogenannten Containern ein fest installiertes Informations- bzw. Kommu-
nikations- und Ausstellungssystem installiert, das die Industriegeschichte des jeweiligen Or-
tes und dessen Bedeutung für die Gesamtstadt darstellt.

Planungsziele und Umsetzung

Analog zu den umgesetzten ersten Abschnitten soll nun ein weiterer Informationsbereich an 
einem Ringgleisabschnitt im Umfeld des Nordbahnhofes installiert werden (Anlage 1: Über-
sichtsplan und Anlage 2: Lageplan Nordbahnhof). In Anlehnung an die Themen des ersten 
Bauabschnittes wird über die industrielle Geschichte der Unternehmen am nördlichen Ring-
gleis informiert.

Thematisch kommen folgende ehemalige Betriebe in Betracht:

Nordbahnhof, Panther Fahrradwerke, Städtische Gasanstalt, Schuberth GmbH, National-Jür-
gens-Brauerei, Heimbs Kaffeemanufaktur.

Aufgrund der zu erwartenden Informationsmenge und aus gestalterischen Gründen ist vorge-
sehen, hierfür drei Container aufzustellen bzw. ein Einzelcontainer und eine Doppelkonstruk-
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tion (Anlage 3: Beispielfoto Westbahnhof). Mit der Fortsetzung der Konzeptrealisierung soll 
das Büro für Architektur und Städtebau, Brederlau + Holik beauftragt werden, das ehemals 
den Ideenwettbewerb für dieses Konzept gewonnen und bereits die ersten Bauabschnitte 
betreut hat. 

Die Umsetzung der Maßnahme soll möglichst bis Mai 2020 erfolgen. 

Kosten und Finanzierung

Die Planungs- und Baukosten wurden mit rund 54.000 € ermittelt.

Die Finanzierung ist aus dem Investitionsprojekt 5E.610028 Ausbau Ringgleis beabsichtigt 
und per Verpflichtungsermächtigung für 2020 gesichert.

Die Pflegekosten belaufen sich überschlägig auf ca. 700 €/Jahr (1,5 % der Baukosten). Die-
se werden aus dem Budget des Teilhaushalts 0600 finanziert.

Leuer

Anlagen
Anlage 1: Übersichtsplan
Anlage 2: Lageplan Nordbahnhof
Anlage 3: Beispielfoto Westbahnhof
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A b s e n d e r :

SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 331 19-12248
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Schutz vor Lärmemissionen in der Nordstadt
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
14.11.2019

Beratungsfolge: Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 331 Nordstadt (zur Beantwortung) 28.11.2019 Ö

Der im Oktober veröffentlichte Entwurf der Fortschreibung des Lärmaktionsplans (Mitteilung 
19-11826) empfiehlt zur Verminderung der Lärmemission durch den Straßenverkehr für 
bestimmte Straßenabschnitte die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 
50 auf 30 km/h. 
In der Nordstadt wird dies für den Abschnitt zwischen Bültenweg/Nordstraße und der Straße 
Am Bülten für den Nachtzeitraum von 0-5 Uhr sowie ganztags auf dem Mittelweg zwischen 
Taubenstraße und Ludwigstraße vorgeschlagen.

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung:

1) Wie schnell können (die Aufrechterhaltung der zuvor genannten Vorschläge
vorausgesetzt) die beiden o.g. Maßnahmen nach erfolgtem Beschluss umgesetzt 
werden?

2)      Wie beurteilt die Verwaltung die Anregung, aufgrund der Kreuzung des Ringgleises 
     mit dem Mittelweg die o.g. Geschwindigkeitsreduzierung auf den Bereich zwischen
     Ludwigstraße und Nordstraße zu erweitern?

3) Wie steht die Verwaltung angesichts der etwas unübersichtlichen Einmündung
Weinbergweg, dem durch das Neubaugebiet derzeit weiter zunehmenden Verkehr 
von Privat- und Baufahrzeugen auf dem Mittelweg sowie der ohnehin bestehenden 
30km/h-Strecke zwischen Siegfriedstraße-Nibelungenplatz-Spargelstraße zu einem 
Vorschlag, dann gleich den gesamten Mittelweg als 30km/h-Strecke auszuweisen? 
Diese würde einen mehrfachen Wechsel der jeweils zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit vermeiden. 

gez. 
Jens Dietrich

Anlage/n:
keine
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